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Folgendes muss hierbei beachtet werden:

Das Rücknahmekonzept von EMKA bietet eine unkomplizierte und effi ziente Möglichkeit, Ihre leeren IBC, Kunststoff- 
und Stahlfässer zur Wiederaufbereitung zurückzugeben. Da für uns Sicherheit und die Einhaltung lokaler gesetzlicher 
Vorgaben oberste Priorität haben, müssen die zurückgegebenen Verpackungen den unten aufgeführten Richtlinien ent-
sprechen. Länderspezifi sche Vorgaben werden nach Eingang eines Abholauftrags mitgeteilt.

EMKA Schmiertechnik GmbH
Schmalbachstraße 19
74626 Bretzfeld -Schwabbach

Telefon 07946 94 470-0
Telefax 07946 94 470-70
E-Mail info@emka-oil.de

Wenn eine Verpackung eine der

aufgeführten Abholbedingungen nicht

erfüllt, ist EMKA Schmiertechnik GmbH

berechtigt, die Annahme des Gebindes

abzulehnen und/oder dem Endver-

braucher die Rücksendekosten der

Verpackung in Rechnung zu stellen.!
www.emka-oil.de

Verpackung in Rechnung zu stellen.!

ALLGEMEINE 
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
zur Rücknahme leerer Behälter und Verpackungen

•  Die Behälter müssen vollständig entleert sein und für 
   den sicheren Transport gemäß den Vorschriften der 
  Herkunfts-, Transit- und Empfangsländer vorbereitet
   werden.

•  Alle Öffnungen müssen mit dem Original-Deckel, dem 
Original-Ablasshahn und den Original-Verschlusskappen 
absolut dicht verschlossen sein, als ob der Behälter mit 
dem Produkt gefüllt versendet würde.

•  Die Behälter dürfen keine äußeren Verunreinigungen
aufweisen.

•  Die Verplombung darf nicht entfernt werden. 
Beide Plomben müssen unbeschädigt sein!

•  Die Verpackungen müssen in einem wiederverwend-
baren Zustand sein und dürfen keine Schäden an Käfi g
oder Palette aufweisen (z. B. Verformungen oder
Oxidation, die die Wiederverwendung oder den Transport 
beeinträchtigen könnten).

•  Das zuletzt eingefüllte Produkt muss deutlich gekenn
zeichnet sein, und die Kennzeichnung muss den
geltenden Verkehrsvorschriften entsprechen.

•  Etikettentafeln, Füllgutetiketten und Gefahrguteti-
ketten müssen eindeutig lesbar und identifi zierbar
sein; UN-Kennzeichnungen müssen eingeprägt
oder aufgedruckt sein. Bei Gefahrgut müssen diese
über eine gültige Bauartzulassung verfügen.

•  Falls das zuletzt eingefüllte Produkt giftig, entfl amm-
bar, krebserregend, erbgutverändernd, übermäßig
gefährlich oder stark riechend war, muss die
Verpackung entweder dekontaminiert und deutlich
als „NEUTRALISIERT” gekennzeichnet oder gemäß 
den Vorschriften der örtlichen Aufsichtsbehörden 
dreifach gespült werden.

•  Die Behälter dürfen ausschließlich mit dem
angegebenen Produkt befüllt gewesen sein.

Die Pfanderstattung erfolgt nur bei Erfüllung der auf-
geführten Kriterien. Im Nahbereich (bis 50km) erfolgt 
die Rückholung bei Anliefeung eines neuen IBC kos-
tenlos durch uns mit eigenem Fahrzeug. 
Ab einer Entfernung von 51km berechnen wir 49,00€ 
für die Rückholung des IBC (sofern über uns mit 
Rückholauftrag veranlasst). Erfolgt die Rücksendung 
auf ihre Rechnung, berechnen wir keine Rücksende-
kosten.  Für Fremdcontainer wird keine Pfand er-
stattet, ggf. anfallende Rücksendekosten von 49,00€ 
jedoch in Rechnung gestellt. 


